
Landratsamt Greiz 
Landrat 

 Amt für Zentrale Verwaltung, 
Schule, Kultur, Sport 

 
 
 
 
 
Beschlussvorlage Vorlage Nr.: 2462/2015 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 
Vergabe von Fördermitteln im Bereich Kultur 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
 
Der Stiftungsrat der Kreis-Kultur- und Sportstiftung Greiz bewilligt folgende Fördermittel im 
Bereich Kultur: 
 
1. Der Stiftungsrat der Kreis-Kultur- und Sport-Stiftung Greiz vergibt an den Förderverein 

des Greizer Kantatenchores e. V. Mittel für das 50-jährige Jubiläum des Greizer Kanta-
tenchores im Juni und November 2015 in Höhe von 1.000,00 €. 

 
2. Der Stiftungsrat der Kreis-Kultur- und Sport-Stiftung Greiz vergibt an den Kunst- und Kul-

turverein Bad Köstritz e. V. Mittel für die Durchführung der 19. Köstritzer Musikmeile am 
13. und 14. Juni 2015 in Höhe von 630,00 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Schweinsburg 
 

Beratungsfolge Art Termin Abstimmung 
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1. Problem und Regelungsbedürfnis 
 
Nach § 2 der Stiftungssatzung besteht der Zweck der Stiftung darin, Kultur, Sport und 
Denkmalschutz im Landkreis Greiz zu fördern. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Auskehrung der Erträge des Stiftungsvermö-
gens für die bezeichneten Zwecke. Der Landkreis Greiz hat sich eine Förderrichtlinie gege-
ben, die auch für den Einsatz der Erträge aus dem Stiftungsvermögen maßgeblich ist. 
Im Haushaltsjahr 2015 stehen insgesamt 9.090,00 € aus den Zinserträgen des Stiftungskapi-
tals in der HH-Stelle 89000.71800 zur Verfügung.  
Sie lösen anteilig finanzielle Mittel aus dem Verwaltungshaushalt des Landkreises Greiz in 
den folgenden HH-Stellen ab: 
 
HH-Stelle 34000.71801 (Fördermittel f. kulturelle Zwecke)  anteilig 1.630,00 € 
HH-Stelle 55000.71801 (Fördermittel Sport)   anteilig  7.000,00 € 
HH-Stelle 36500.71800 (Fördermittel Denkmalschutz)  anteilig     460,00 € 
 
Gemäß der Förderrichtlinie für Kunst, Kultur und Vereinstätigkeit des Landkreises Greiz, 
werden Fördermittel für die unter Punkt A 3 genannten möglichen Projekte im Bereich Kultur 
zur Verfügung gestellt. 
Entsprechend dieser Förderrichtlinie wurden von o. g. Antragstellern Zuwendungen bean-
tragt. Jeder der beiden vorliegenden Anträge weist einen Zuwendungsbedarf aus, so dass 
auf der Grundlage der Bedürftigkeit hierfür die Möglichkeit einer Förderung durch den Land-
kreis gegeben ist. Mit diesen Anträgen würde die zur Verfügung stehende Summe für kultu-
relle Zwecke in Höhe von 1.630,00 € aus dem Stiftungsvermögen voll ausgeschöpft. 
 
Zu 1.: 
Der Förderverein des Greizer Kantatenchores e. V. beantragt Mittel für das 50-jährige Jubi-
läum des Kantatenchores Greiz. Über die Jahre hat sich der Kantatenchor unter der Leitung 
der Kantoren Herrn Matthias Grünert, Herrn Oliver Scheffels und seit 2014 unter Herrn Ralf 
Stiller zu einem hochqualifizierten Ensemble entwickelt und ist aus dem Veranstaltungska-
lender der Stadt Greiz nicht mehr wegzudenken. 
Eine wichtige und sehr enge Zusammenarbeit entwickelte sich auch über die vielen Jahre 
zur Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach, die auch beim Jubiläum eine große Rolle 
spielt und zum Gelingen des Festaktes sowie der Entstehung der Film- und CD-Produktion 
bereits im Juni 2015 beiträgt. Neben Konzerten, Vorträgen, Ausstellung und Gottesdienst ist 
die Herstellung einer Festschrift geplant. Für den 06., 07. und 08. November 2015 sind die 
geselligen und musikalischen Höhepunkte des 50-jährigen Bestehens des Kantatenchores 
vorgesehen. 
Dem Antrag ist ein detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan beigefügt. Entsprechende 
Fördermittel sind dabei mit eingeplant. 
Wir schlagen eine Förderung von 1.000,00 € vor. 
 
 
Zu 2.: 
Vom 13. – 14. Juni 2015 findet die 19. Köstritzer Musikmeile in Bad Köstritz statt und wird 
vom Kunst- und Kulturverein Bad Köstritz e. V. durchgeführt. Die Gartenanlage des „Hauses 
des Gastes“ wird dabei zur Festmeile und den Besuchern wird ein vielseitiges musikalisches 
Programm geboten. Am 13. Juni 2015 ist die Eröffnung im Saal des Palais mit einem Kon-
zert geplant. Am Sonntag den 14. Juni 2015 wird mit einem Festgottesdienst begonnen und 
danach die „Meile“ in der Gartenanlage fortgesetzt. Der Kunst- und Kulturverein beantragt 
dafür Kulturfördermittel. Auch für Kinder werden zahlreiche Aktivitäten angeboten. 
Dem Antrag wurden der Finanzierungsplan und die Beschreibung des Projektes beigefügt. 
Entsprechende Fördermittel des Landkreises sind auch hier mit eingeplant. 
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Wir schlagen eine Förderung in Höhe von 630,00 € vor. Weitere 370,00 € sollen aus der HH-
Stelle 34000.71801 (Kulturfördermittel) finanziert werden.  
 
 
2.Lösung 
 
Die o. g. gestellten Anträge auf Förderung in Höhe von insgesamt 1.630,00 € wurden durch 
das zuständige Fachamt der Kreisverwaltung bearbeitet und auf Förderfähigkeit geprüft. 
Die im Beschlussvorschlag genannten Fördervorhaben sind gemäß Förderrichtlinie für 
Kunst, Kultur, Sport und Vereine anderer Bereiche des Landkreises Greiz förderfähig. 
 
Die Verwaltung schlägt folgende Förderungen vor:  
 
zu 1.:  in Höhe von 1.000,00 € an den Förderverein des Greizer Kantatenchores e. V: für das 

Jubiläum „50 Jahre Kantatenchor Greiz“ im Juni und November 2015,  
 
zu 2.:  in Höhe von 630,00 € an den Kunst- und Kulturverein Bad Köstritz e. V. für die Durch-

führung der 19. Köstritzer Musikmeile vom 13. – 14. Juni 2015 in Bad Köstritz 
  
und bittet nach Feststellung der Förderfähigkeit und der Höhe der möglichen Förderung 
durch das Fachamt um eine Entscheidung gem. § 9 Absatz 1 Ziffer 1 durch den Stiftungsrat 
der Kreis- Kultur- und Sport-Stiftung Greiz über die Beschlussvorschläge.  
 
 
 
3. Alternative 
 
Die Wichtung der einzelnen Anträge wird durch den Stiftungsrat geändert und die Höhe der 
auszureichenden Kulturfördermittel an die einzelnen Antragsteller wird im Rahmen des zur 
Verfügung stehenden Budgets durch den Stiftungsrat neu festgelegt. 
 
Den Beschlussvorschlägen der Kreisverwaltung wird nicht gefolgt. 
Werden den Antragstellern keine Fördermittel genehmigt, ist die Durchführung der Projekte 
bzw. Maßnahmen gefährdet oder nicht möglich. 
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